
Lt. Beschluss des Kirchenvorstandes vom _______________ sind folgende Mitglieder berechtigt, Anordnungen 

für die ________________________________________ gem. § 40 HO-Doppik zu vollziehen. Die Mitglieder 

sind berechtigt gem. § 28 Ho-Doppik Ausgaben im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel zu veranlassen.

  Namenszug  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Gleichzeitig berechtigt der Kirchenvorstand die Amtsleitung des Kirchenamtes in Ronnenberg, Anordnungen 

für die Kirchengemeinde gem. § 40 Ho-Doppik zu vollziehen.  Sie sind berechtigt gem. § 28 Ho-Doppik Ausga-

ben im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel zu veranlassen. 

     Namenszug 

a) Frau Constance Potinius

b) Herr Arne Marquardt

Für die Richtigkeit der vorstehenden Angaben 

_______________ 

Ort, Datum 

Siegel 

     Unterschrift 

Anordnungsvollmacht  

Kirchengemeinde/Einrichtung: _________________________________________ 
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